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V

Vorwort

Das Beweisrecht ist ein Herzstück behördlicher und gerichtlicher Er-
kenntnisgewinnung. Dieses erhält im Verwaltungsrecht und im Verwal-
tungsprozessrecht zudem seine besondere Prägung durch den Untersu-
chungsgrundsatz, der Verwaltungsbedienstete und Verwaltungsrichter zur
Sachverhaltsermittlung von Amts wegen verpflichtet.

Der übergreifende Charakter dieser Amtsermittlungspflicht ist Aus-
gangspunkt des vorliegenden Werkes, welches das Beweisrecht als Quer-
schnittsthema des öffentlich-rechtlichen Verfahrensrechts unter den ver-
schiedenen Blickwinkeln von Richter, Rechtsanwalt und Verwaltungsjurist
beleuchtet. Die Verfasser wollen so einen neuen Brückenschlag zwischen
Verwaltungspraxis und Rechtsprechung, zwischen Verwaltungsverfah-
rensrecht und Verwaltungsprozessrecht unternehmen. Behandelt werden
dabei alle Kernthemen des Beweisrechts, insbesondere die Beweis- und
Erkenntnismittel, der Beweisantrag, die Beweisaufnahme und -würdi-
gung, das Beweismaß und die Beweislast.

Ein besonderes Anliegen ist es den Verfassern, Praktikern wirksame
Hilfestellung bei der Bewältigung dieser vielfältigen Fragestellungen zu
geben. Deswegen werden die behördliche, anwaltliche und richterliche
Perspektive gleichermaßen berücksichtigt. Die Autoren decken die Ar-
beitsfelder derjenigen ab, die sich als Richter, Rechtsanwälte und Verwal-
tungsjuristen von Berufs wegen mit dem Beweisrecht befassen. Als erfah-
rene Praktiker sind die Autoren mit den Fragestellungen des Beweisrechts
eng vertraut. Diese Mischung und der breite Ansatz des Buches eröffnen
einen umfassenden und sachkundigen Blick auf das Beweisrecht.

Die Verfasser danken dem Verlag C.H. Beck für das Vertrauen und die
großzügige Unterstützung bei der Realisierung dieses Buchs. Ohne die In-
itiative und den Zuspruch von Herrn Dr. Rolf-Georg Müller sowie die tat-
kräftige und geduldige Hilfestellung von Frau Dr. Katja Haberzettl hätte
dieses Werk nicht erscheinen können.

Anregungen und Kritik sind jederzeit willkommen und werden gern un-
ter wilfried.peters@vg.berlin.de, a.kukk@quaas-partner.de und klaus.rit-
gen@landkreistag.de entgegen genommen.

Berlin/Stuttgart, im Juli 2019 Wilfried Peters
Alexander Kukk

Klaus Ritgen
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